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Berlin, 28. Sep. 2005 

Durchgängige Verkehrsanbindung  
Helgolands muss kooperativ gelöst werden 

„Die Gespräche in Kiel über die Einrichtung einer ganz-

jährigen regelmäßigen Verkehrsverbindung zwischen 

Helgoland und dem Festland sind überfällig. Es ist un-

bedingt wünschenswert, dass auf Landesebene eine 

Lösung gefunden wird, die den Bürgern Helgolands und 

den Touristen eine Sicherheit für die Zukunft gibt.“ Der 

Kreis Pinneberger SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. 

Ernst Dieter Rossmann begrüßt die neue Entwicklung in 

Kiel auch deshalb, weil eine klare rechtliche Regelung 

offensichtlich bisher nicht vorliegt. 

In einem Gutachten, das Rossmann beim Wissenschaft-

lichen Dienst des Deutschen Bundestages zu der Frage 

„Mögliche Ansprüchen der Bürger einer Insel auf Ein-

richtung einer regelmäßigen Verkehrsverbindung zum 

Festland“ in Auftrag gegeben hatte, kommt der Wissen-

schaftliche Dienst zu dem Ergebnis, dass die Bürger ei-
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ner Insel nach bisheriger Rechtslage keinen Anspruch 

auf Einrichtung einer regelmäßigen Verkehrsverbindung 

haben. Rossmann: „Hier gibt es offensichtlich eine Re-

gelungslücke beim Personenbeförderungs- sowie beim 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Der Bundesge-

setzgeber hat damals in Bundestag und Bundesrat of-

fensichtlich übersehen, dass Helgoland außerhalb der 

Reisestrecke von 50 Kilometern und der Reisezeit von 

einer Stunde liegt.“  

Umso wichtiger sei es, dass jetzt Vereinbarungen und 

Absprachen genutzt werden, um kooperativ zu einer 

verträglichen Lösung zu kommen. Sollte dies allerdings 

nicht erreichbar sein, schließt Rossmann eine Nach-

besserung im gesetzlichen Bereich nicht aus. Ross-

mann: „Es kann schließlich nicht angehen, dass die 

Menschen einer Inselgemeinde von den Regelungen 

ausgeschlossen sind, die für alle übrigen Menschen in 

Deutschland als Rechtsanspruch und Sicherheit beste-

hen.“ 


